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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Von der Finanz- und Raumplanung 
zur Entwicklungsplanung
Rainer Waterkamp, Hannover

In einer Weiterentwicklung der reinen Finanz- oder der Raumplanung versucht die Entwicklungsplanung, 
das komplizierte System sozialer, ökonomischer und kultureller Fragen durch bewußte Steuerung zu 
gestalten. Im Sinne einer raum-, zeit- und finanzbezogenen Globalsteuerung der Umwelt werden Hand
lungsziele gesetzt, Entwicklungen initiiert und Abläufe gesteuert.

Nach einer Periode der Planungsfeindlichkeit 
folgte in der Bundesrepublik Deutschland 

Ende der sechziger Jahre eine Phase der Pla
nungseuphorie, die erst in neuester Zeit zu einer 
realistischen Einschätzung politischer Planung in 
einer modernen Industriegesellschaft führte.

Die Ziel- und Aufgabenplanung hatte einen Be
darfskatalog öffentlicher Maßnahmen und eine 
Zielhierarchie zu ermitteln, die den gesamten Be
reich öffentlicher Tätigkeiten umfassen sollte. Da
neben entstanden eine Vielzahl von Fachplanun
gen (Verkehrsplan usw.), die sich nur auf be
stimmte Ressortaspekte konzentrierten. Die Res
sourcenplanungen, z. B. Investitionsplanung und 
Personalbedarfsplanung, und die Finanzplanung 
hatten die Ermittlung von realen Handlungsspiel
räumen zur Aufgabe, während die Raum- und Lan
desplanung im allgemeinen gebietsbezogen war. 
Schon bald jedoch wurde über die Koordinations
funktionen, wie z. B. über die Richtlinienkompe
tenz und die Vorhabenerfassung, eine ressort- 
übergreifende Planung etabliert. Mit ihr sollte ver
sucht werden, die Investitions- und Finanzplanung 
in einzelnen Regionen aufeinander abzustimmen, 
um so zu einer raum-, zeit- und finanzbezogenen 
Globalsteuerung der Umwelt, d. h. zu einer Ent
wicklungsplanung, zu gelangen.

Einer der möglichen Ansätze zu einer Entwick
lungsplanung ergibt sich aus der Finanzplanung. 
Bereits im Jahre 1964 trat eine Sachverständigen
kommission für die Finanzreform zusammen, die

Rainer Waterkamp, 40, Dipl.-Politologe, ist 
Referent im Planungsstab des Niedersächsi
schen Ministerpräsidenten in Hannover.

im Februar 1966 ihr Ergebnis, das Troeger-Gut- 
achten, vorlegte. Darin wurde der Vorschlag für 
eine mittelfristige Finanzplanung unterbreitet. Die 
Finanzplanung soll danach eine „konkretisierte 
Regierungserklärung“ und zugleich das „Arbeits
programm für die Exekutive“ sein. Sie soll als ein 
quantifiziertes Regierungsprogramm die „zeitli
chen Prioritäten und die positiven und negativen 
Schwerpunkte sichtbar machen“ '), die wichtigsten 
Programme „einer mittelfristig orientierten Politik 
in ihren finanziellen Größenordnungen darstel
len“ 2) und die “ finanzpolitischen Entscheidungen 
vorausschauend mit den volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten abstim
men“ 3).

Der Finanzplan erstreckt sich auf fünf Jahre. Er 
wird jährlich überprüft und um ein weiteres Jahr 
ergänzt. Durch diese „gleitende Planung“ ist der 
Finanzplan genügend flexibel, um sich jeweils den 
geänderten politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Gegebenheiten anzupassen. Er hat jedoch 
nur den Charakter eines Kabinettsbeschlusses 
und ist rechtlich nicht vollzugsverbindlich. Für 
die Aufstellung der mehrjährigen Ausgabenpla
nung innerhalb des Finanzplans dienen nach 
Dringlichkeit und Jahresabschnitten unterteilte 
mehrjährige Investitionsprogramme, die ebenfalls 
jährlich anzupassen s ind4).

Die Finanzplanung hat mehrere Funktionen zu er
füllen: Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll 
eine gleichgewichtige Haushaltsgestaltung über

F in a n z b e ric h t 1968, h rsg . v. B u n d e s m in is te r iu m  fü r  W irtsch a ft  
und  F inanzen , B o nn , S. 106.
2) D er F in a n z p la n  des B u ndes , B o nn  1972, S. 10.
3) F in a n z b e ric h t 1968, a. a. O ., S. 106; F in a n z b e ric h t 1969, a. a. O ., 
S. 119.
4) § 9 A b s. 3 und  § 1 0  des S ta b ilitä ts g e s e tz e s  (G ese tz z u r F ö rd e 
rung  d e r S ta b ili tä t  und  des  W achstum s d e r W irtsch a ft vom  8. 6.
1967, B G B l. I, S. 582).
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mehrere Jahre gewährleisten. Daneben hat die 
Finanzplanung auch eine wirtschaftspolitische 
Funktion, denn die in ihr ausgewiesenen öffent
lichen Investitionen können einen großen Einfluß 
auf das Wirtschaftswachstum und auf die Verän
derung der Wirtschaftsstruktur ausüben. Der 
Finanzplan wird bewußt als wirtschaftspolitisches 
Gestaltungsinstrument verstanden. Er baut des
halb auf der sogenannten gesamtwirtschaftlichen 
Zielprojektion auf, die im Rahmen des zu veröf
fentlichenden Jahreswirtschaftsberichtes5) ausge
führt ist. So richtet sich z. B. die Finanzplanung in 
ihren Einnahmeschätzungen nach den in der Ziel
projektion fixierten Eckwerten des realen Wirt
schaftswachstums, der Preisniveauentwicklung, 
des Beschäftigungsgrades und des Außenbei
trages.

Finanzplanungs- und Konjunkturbeirat

Ein bei der Bundesregierung gebildeter Finanz
planungsrat, dem der Bundesminister der Finan
zen, die für die Finanzen zuständigen Minister der 
Länder und vier Vertreter der Gemeinden und 
Gemeindeverbände angehören, hat darauf hinzu
wirken, daß die Haushaltspläne und die fünfjäh
rigen Finanzpläne des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden nach den gesamtwirtschaftlichen 
Bedürfnissen aufeinander abgestimmt werden, 
damit die wirtschaftlichen Ziele der Stabilität und 
des Wachstums der Wirtschaft erreicht werden 
können. Die Deutsche Bundesbank kann an den 
Beratungen des Finanzplanungsrats teilnehmen6). 
Um seine Ziele zu erreichen, muß der Finanzpla
nungsrat volks- und finanzwirtschaftliche Grund
annahmen, z. B. über eine Prognose der wirt
schaftlichen Entwicklung und darauf aufbauend 
über eine Prognose der Steuereinnahmen, fest
legen, auf deren Grundlage die Haushalts- und 
Finanzpläne erarbeitet werden.
Schließlich kommt bei der Finanzplanung auch 
eine konjunkturpolitische Komponente zum Zuge, 
und zwar dadurch, „daß die Zuwachsraten nicht 
einfach für den gesamten Planungszeitraum extra
poliert werden, sondern sich bei der jährlichen 
Anpassung für die beiden ersten Planungsjahre 
faktisch aufgrund einer Vorausschätzung der 
wahrscheinlich allgemeinen Wirtschaftsentwick
lung ergeben und erst für die drei letzten Pla
nungsjahre aufgrund der wirtschaftlichen Zielpro
jektion unter längerfristigen Wachstums- und 
strukturpolitischen Aspekten ermittelt werden“ 7). 
Hierfür ist ein Konjunkturrat für die öffentliche 
Hand gebildet worden, der in regelmäßigen Ab
ständen den Bundesminister für Wirtschaft bera-
5) § 2 A b s. 1 des  S ta b ilitä ts g e s e tz e s .
*) §1 5  des H a u sh a ltsg ru n d sä tze g e se tze s  vom  19 .8 .1969 , B G B l. I, 
S. 1273.
7) Lo re n z  W o l k e r s d o r f :  B e z ie h u n g e n  zw ischen  H a u s h a lts 
sys tem e n  und  F in a n zp la n u n g , in : M it te lfr is t ig e  F in a n zp la n u n g ,  
B e rlin  1968, S. 35.

ten s o ll8). Die Bundesregierung kann unterstüt
zend zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt
schaftlichen Gleichgewichts die Bildung einer 
Konjunkturausgleichsrücklage und bestimmte, ge
nauer umschriebene Beschränkungen für die Auf
nahme von Krediten durch die öffentlichen Haus
halte anordnen.

Das Hauptproblem der öffentlichen Entschei
dungspolitik für ein umfassendes Regierungspro
gramm liegt darin, Aufgabenplanung und Finanz
planung miteinander zu verzahnen. Denn die poli
tische Gewichtung der verschiedenen Aufgaben 
muß die Zuständigkeit des Finanzministers über
steigen. Der notwendige Übergang von der Aus
gaben- zur Aufgabenplanung bedingt, daß vom 
Finanzminister zwar der fiskalische Rahmen (Ein
nahmen als Begrenzung der Ausgabenhöhe) auf
gezeigt wird, daß aber die abschließende Priori
tätenabwägung in diesem Rahmen durch das Ka
binett auf der Grundlage politischer Zielvorstel
lungen und durchgerechneter Alternativen erfol
gen muß. Hier hat Niedersachsen mit seiner 
rollenden 5jährigen Mittelfristigen Planung, die 
Finanz- und Aufgabenplanung zusammenfaßt und 
in zwei alternativen Rahmen darstellt, einen 
ersten Schritt in die richtige Richtung getan 9).

Ebenen der Raumordnungspolitik

Ein anderer Weg, zu einer Entwicklungsplanung 
zu gelangen, ist die Fortentwicklung der Raum
planung. Im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland werden gleiche wirtschaftliche und 
soziale Lebensbedingungen postuliert10). Daher 
fordert das Bundes-Raumordnungsgesetz vom 
8. April 1965, eine Gleichwertigkeit in allen Lan
desteilen herzustellen und bei den Planungen die 
natürlichen Gegebenheiten sowie die wirtschaft
lichen, sozialen und kulturellen Erfordernisse zu 
beachten.

Insbesondere bei der Erarbeitung mehrjähriger 
Investitionsprogramme, wie sie Bund, Ländern 
und Gemeinden durch das Stabilitätsgesetz nahe
gelegt werdenn), ist es notwendig geworden, 
sich vorher bestimmte Vorstellungen in bezug auf 
die anzustrebende Ausgestaltung der Teilräume 
zu machen. Regionale Strukturpolitik und regio
nale Wirtschaftsförderung werden seitdem in 
engem Zusammenhang mit der Raumordnung und 
Raumplanung gesehen.

Die Raumordnungspolitik als die Umsetzung von 
Raumordnungsvorstellungen in politisches Han
ß) § 18 des  S ta b ilitä ts g e s e tz e s .
9) V g l. M it te lfr is t ig e  P lanun g  N ie d e rsa ch se n  1974-1978, H a n n o ve r  
1975.
10) A r t ik e l 72, A b sa tz  2, S a tz 3 ( „W a h ru n g  d e r R ech ts- o d e r W ir t 
s c h a fts e in h e it, in sb e so n d e re  d ie  W ah ru n g  d e r E in h e it l ic h k e it  d e r  
L e b e n s v e rh ä ltn is s e  . . .").
n ) G ese tz zu r  F ö rd e ru n g  d e r S ta b ili tä t  und  des  W achstum s d e r  
W irts c h a ft vom  8. 6. 1967, B G B l. I, S. 582.
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dein bezieht sich auf das raumbezogene Verhal
ten aller hoheitlichen Ordnungsträger,2). Sie ist 
der Oberbegriff für die Gesetzgebung des Bundes 
und der Länder, für den Erlaß von Verordnungen 
auf Bundes-, Länder-, Kreis- und Gemeindeebene, 
also für Bundes-, Landes-, Regional-, Orts- und 
Ortsteilplanung, die ihrerseits privatwirtschaftliche 
Aktivitäten einzubeziehen haben. Auch die Be
einflussungen durch supra- und internationale 
Organisationen und Vertragswerke sind in der 
Raumordnungspolitik enthalten.

Leitbilder und Handlungsziele

Unter Raumordnung werden hier einmal die Leit
vorstellungen zur Ordnung des Raumes, zum än
dern aber auch die Planungen und Maßnahmen 
zu ihrer Verwirklichung (Raumordnungspolitik) 
verstanden. Dabei haben die obersten Ziele der 
Raumordnung nicht in erster Linie die Funktion, 
„konkrete Handlungen begründen zu können. Sie 
haben mehr richtungsweisenden Charakter für 
raumordnungspolitische Maßnahmen und üben

'3) V g l. § 4  BR O G  und  § 2  BB auG .

für die Wissenschaft eine systemtragende Funk
tion in dem Sinne aus, daß sie als Oberbegriff 
für konkrete Handlungsziele fungieren können“ ,3).

Dieser Leerformelcharakter der raumordnerischen 
Ziele läßt sie als unmittelbare Handlungsziele und 
raumordnungspolitische Beurteilungskriterien von 
Maßnahmen wenig geeignet erscheinen. Aller
dings sind diese Ziele in Programmen und Plänen 
niederzulegen, „die räumlich und sachlich zur 
Verwirklichung der Grundsätze nach §2 erforder
lich sind“ u). Um einen Überblick über die Ziel
vorstellungen in der Bundesrepublik Deutschland 
zu erhalten, müssen daher vor allem die entspre
chenden Formulierungen der Bundesländer be
rücksichtigt werden.

Raumordnung als normative Grundvorstellung

Hin und wieder wird unter Raumordnungspolitik 
nur das raumbeanspruchende Verhalten der ein
zelnen Träger, also die Regelung der Bodennut-

’ 3) U lr ic h  B r ö s s e :  R a u m o rd n u n g s p o lit ik ,  B e rlin ,  N ew  Y o rk  
1975, S. 21 f.
14) § 5 .  II BR O G , A u fg a b e n  un d  Z ie le  d e r R a u m o rd n u n g  e n th ä lt  
d e r § 1  BR O G , G ru n d sä tze  d e r R a u m o rd n u n g  d e r § 2  BROG .

S C H R I F T E N R E I H E  Z U R  B A N  K B E T R I E B S L E H R E  U N D  F I N A N Z I E R U N G
Herausgegeben von Otfrid Fischer und Johannes Feske

N E U E R S C H E I N U N G

Peter Obermann

I N V E S T M E N T F O N D S  AUF  DEM PR Ü FS T A N D
Anlageentscheidungen anhand der Rechenschaftsberichte

Dem Erwerb von Investmentanteilen geht ein Entscheidungsprozeß vor
aus, der vom Umfang und der Qualität der den Anlegern zur Verfügung 
stehenden Informationen abhängt. In der vorliegenden Studie w ird an
hand von umfangreichem empirischen Material geprüft, ob der große 
Gestaltungsspielraum, den der Gesetzgeber für die Berichterstattung 
von Investmentfonds gewährt, eine differenzierte Urteilsbildung verhin
dert und wie Rechenschaftsberichte ausgestattet sein sollten, um zu 
befriedigenden Anlegerentscheidungen zu führen.

Großoktav, 393 Seiten, 1975, Preis brosch. DM 5 8 ,- ISBN 3-87895-135-3
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zung, verstanden. Das Bundesraumordnungsge
setz interpretiert in §3 die Raumordnungspolitik 
allerdings umfassender und bezieht darüber hin
aus alle raumbeeinflussenden Maßnahmen mit 
ein. Die Raumordnung bekommt damit den Cha
rakter eines allgemeinen politischen Grundsatzes. 
Obwohl sich die Raumordnung in den vergange
nen Jahren weitgehend auf Leerformeln und die 
Flächennutzung beschränkte, wird man ihr vom 
Anspruch her zubilligen, daß es sich bei ihr um 
normative Ordnungsvorstellungen des Staates 
und seiner Gebietskörperschaften handelt, die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Erforder
nisse umfassen. Raumordnung ist somit Inhalt 
verschiedenster Maßnahmen, beispielsweise von 
Investitionen, Subventionen, Steuervergünstigun
gen und einer Vielzahl von Fachplanungen. Dabei 
erfaßt und lenkt die Raumplanung ,5) als ein Mittel 
der Raumordnung die raumordnende Tätigkeit 
des Staates und seiner Gebietskörperschaften in 
planerischer Hinsicht, und zwar als Bundes-, Lan
des-, Regional- und Ortsplanung.

Raumbeeinflussende Maßnahmen und Planungen 
können von vielen Ressorts aller hoheitlichen 
Ordnungsträger ausgehen. Dem für die Raum
ordnung zuständigen Bundesminister z. B. wird 
die Aufgabe zugewiesen, die langfristigen und 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
der Behörden des Bundes zusammenfassend dar
zustellen. „Aus dem Zusammenhang des Satzes 1 
mit dem Satz 2 läßt sich außerdem folgern, daß 
es bei der zusammenfassenden Darstellung nicht 
auf die Wiedergabe nicht abgestimmter, nur von 
den jeweiligen Bundesressorts geplanter Vorha
ben ankommen soll, sondern daß ein auch mit 
den Ländern und Gemeinden koordiniertes und 
auf die Verwirklichung der Grundsätze des §2 hin 
abgestimmtes Ergebnis darzustellen is t16).“

Koordinierung raumwirksamer Ressortplanungen

Koordinierte Raumordnungspolitik ist allerdings 
erst auf der Grundlage einer umfassenden poli
tischen Aufgabenplanung möglich. Erst hierdurch 
wird angesichts der prinzipiell immer knappen 
finanziellen, sachlichen und personellen Ressour
cen eine realistische Prioritätensetzung auch für 
raumwirksame Planungen und Maßnahmen mög
lich. Zudem gilt insbesondere für die vertikale 
Koordinierung zwischen den Ländern und Ge
meinden, daß die Voraussetzungen für eine gegen
seitige Abstimmung der Interessen erst dann ge
geben sind, wenn die Verhandlungspartner über 
den gleichen Sachverstand, das gleiche politische
’ 5) V g l. U lr ich  B r ö s s e .  a . a .O . ,  S. 7, w onach  „v o n  R a u m p la 
n ung  m e is t e rs t d an n  g e sp ro ch e n  w ird , w e n n  sys te m a tisch e  V e r
fa h re n sw e ise n  d e r  P la n u n g  g esch a ffen  w e rd e n “ .
1Ä) R e im u t J o c h i m s e n :  G ru n d fra g e n  e in e r zu sa m m e n fa sse n 
d e n  D a rs te llu n g  ra u m b e d e u tsa m e r P la n u n g e n  und  M aßnahm en , 
In : M it te ilu n g e n  aus dem  In s titu t  fü r  R a u m o rd n u n g , H e ft 76, 
B onn 1972.

Durchsetzungsvermögen sowie die notwendigen 
eigenen finanziellen Mittel verfügen.

Die Raumordnungspolitik selbst verfügt über 
keine eigenen Mittel zur Zielerreichung. Sie be
zieht sich lediglich auf die raumbeeinflussenden 
Maßnahmen und Wirkungen, die von einzelnen 
Tätigkeiten für die wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung der Teilräume ausgehen. 
Deswegen kommt der Koordinierung aller raum
wirksamen Ressortplanungen eine große Bedeu
tung zu. Dies gilt sowohl vertikal als auch hori
zontal, denn die Verfassung der Bundesrepublik 
garantiert eine dezentralisierte Organisation mit 
eigenen Kompetenzen zur Problemlösung für ver
schiedene Systemeinheiten. Solange jedoch die 
Leerformel-Ziele des Bundesraumordnungsgeset
zes nicht durch ein Zielsystem für die räumliche 
Entwicklung operationalisiert sind, wird eine Ab
stimmung der Ziele und eine Koordinierung der 
Maßnahmen zwischen Sozial- und Wirtschafts
politik einerseits und der Raumordnungspolitik 
andererseits nicht gelingen17).

In diese Lücke ist in den letzten Jahren die Ent
wicklungsplanung gesprungen. Angesichts ihrer 
nachweislichen Erfolge sind Versuche, ihre In
halte „letztlich auf die Verwirklichung der im §2 
BROG enthaltenen Grundsätze“ zu beschränken 
und sie nur als „Mittel für die Erfüllung raumord
nerischer Aufgaben“ ie) zu verkürzen, allzu offen
sichtlich darauf angelegt, verlorenes Terrain zu
rückzugewinnen. Immerhin zeigt das Beispiel des 
Bayerischen Landesentwicklungsprogramms, daß 
der Aufbau einer Entwicklungsplanung auf der 
Grundlage der Raumplanung erfolgreich sein 
kann ,9).

Die Landesplanung

Für die Landesplanung gibt es noch keine allge
mein anerkannte Definition. Bei einigen Landes
planungsgesetzen ist die Landesplanung die über
geordnete, zusammenfassende Planung bestimm
ter Gebiete und die koordinierende Vorsorge für 
eine den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Erfordernissen entsprechende Entwicklung des 
Landes. Die planende Tätigkeit der Landespla
nungsbehörden findet in den Raumordnungsplä
nen, die oft auch Landesentwicklungspläne ge
nannt werden, ihren Niederschlag. Der Landes
raumordnungsplan enthält lediglich die wesent
lichen Grundentscheidungen zur Gestaltung des 
Lebensraumes innerhalb des Hoheitsbereichs des 
jeweiligen Landes.

17) V g l. D ie tric h  S t o r b e c k :  Z u r O p e ra tio n a lis ie ru n g  d e r  
R a u m o rd n u n g s z ie le , in :  K yk lo s , Bd , 23, 1970, S. 100; D e tle v  
M a r x :  P ro b le m e  d e r  Z ie lfo rm u lie ru n g  und  des  In s tru m e n te n 
e in sa tze s  e in e r g e s a m tw irts c h a ftl ic h  o r ie n tie r te n  R e g io n a lp o lit ik ,  
in : Ja h rb u ch  fü r  S o z ia lw isse n sch a fte n , Bd. 23, 1972, S. 156 ff.
’ 8) D ie rk  M o 11 e r  : R a u m o rd n u n g  und  F in a n z p la n u n g , B a d e n -  
B aden 1975, S. 128.
19) V g l. L a n d e s e n tw ic k lu n g s p ro g ra m m  B a ye rn , M ü nchen  1974.
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Allerdings weisen die Landesplanungsgesetze 
einige Unterschiede auf. Während das bayerische 
Landesplanungsgesetz nicht ausdrücklich fest
stellt, daß die Landesplanung den sozialen, wirt
schaftlichen und kulturellen Erfordernissen die
nen so ll20), fehlt im hessischen Landesplanungs
gesetz der übergeordnete und überörtliche Cha
rakter der Landesplanung 21). Das saarländische 
und schleswig-holsteinische Landesplanungsge
setz stellen die wirtschaftlichen Erfordernisse in 
den Vordergrund und erwähnen landwirtschaft
liche Erfordernisse22). Sie formulieren beide die 
Aufgabe der Landesplanung dahingehend, daß 
die Planungen der Ressorts und der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände sowie aller anderen Pla
nungsträger gemäß den Erfordernissen der Raum
ordnung und Landesplanung aufeinander abzu
stimmen seien 23). Nach dem rheinland-pfälzischen 
und bayerischen Landesplanungsgesetz soll Lan
desplanung “die raumbedeutsamen Maßnahmen 
der Behörden und Planungsträger sowie der Kör
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent
lichen Rechts unter raumordnerischen Gesichts
punkten aufeinander abstimmen“ 24). Auch im nie
dersächsischen Landesplanungsgesetz heißt es, 
daß die Landesplanung alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen aufeinander ab
stimmt 25).

Die Landesplanung hat also die Aufgabe, die ein
zelnen raumrelevanten Fachplanungen zu koordi
nieren. Raumrelevant sind Fachplanungen dann, 
wenn sie die Entwicklung der räumlichen Ordnung 
beeinflussen. Koordinierung kann zudem hier 
nicht als „subordinierende Koordinierung“ , son
dern nur als „Koordinierung im Gegenstromver
fahren“ verstanden werden. Schließlich ist Lan
desplanung die raumordnende Tätigkeit der Län
der, also die Planung des Gebiets eines Landes 
im Gegensatz zur Bundes- und Regionalpla
nung26). Insofern umfaßt sie ein besonderes In
strumentarium zur Verwirklichung der Leitvorstel
lungen der Raumordnung, nämlich sowohl den 
Verwaltungsaufbau der Landesplanungsbehörden 
als auch ihre planende und sonstige koordinie
rende Tätigkeit. In den letzten Jahren hat sich die 
Landesplanung zunehmend zu einer Landesent
wicklungsplanung weiterentwickelt.

Die Landesentwicklungsplanung

Die Landesentwicklungsplanung hat sich in der 
Bundesrepublik Deutschland aus der Raumord
nung und der langfristigen Planung staatlicher 
Infrastrukturinvestitionen entwickelt. „Dort, wo die 
Landesplanung über ihre Ordnungsfunktion im 
Sinne von Flächennutzungsplänen hinausgegan
gen ist und die Investitionen. . .  als integraler Be
standteil der gesellschaftlich/politischen Aufgaben 
verstanden werden, mit Hilfe derer auch die so

ziale Struktur des Landes verändert werden 
könnte, ist sie zum Kristallisationspunkt einer 
langfristigen Gesellschaftspolitik geworden.“ 27) 
Neben der Raumordnung, der Landesplanung und 
der Finanzplanung gehört auch die politische Auf
gabenplanung (Entwicklungsplanung) zum Be
reich der sogenannten ressortübergreifenden 
Pläne.

Spätestens seit Mitte der sechziger Jahre setzte 
sich in der Bundesrepublik die Erkenntnis durch, 
daß die zahlreichen und vielfältigen Aufgaben des 
politisch-administrativen Systems weder vonein
ander isoliert noch kurzfristig gelöst werden kön
nen. Seitdem wird mit der Entwicklungsplanung 
versucht, innerhalb eines finanziellen Gesamtrah
mens möglichst alle landespolitischen Aufgaben 
— und nicht nur die Infrastrukturmaßnahmen — 
entsprechend ihrer entwicklungspolitischen Be
deutung zu gewichten und neben den (regionali- 
sierten) Planungszielen auch den Zeitraum und 
die Kosten für die Verwirklichung dieser Entwick
lungsziele anzugeben.

Die Entwicklungsplanung ist nicht nur als ein Wirt
schaftsförderungsprogramm zu sehen. Sie will 
vielmehr neben der Förderung eines ausgewoge
nen Verhältnisses von Bevölkerung und Arbeits
plätzen auch ein System für zentrale Einrichtun
gen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge schaf
fen und die „öffentliche Armut" beseitigen. Durch 
die Vorgabe von einheitlichen Grunddaten und 
durch die Bestimmung einer Reihe von Mindest
voraussetzungen, die meistens durch einen zen
tralen Planungsstab in Zusammenarbeit mit Pla
nungsbeauftragten der Ressorts ermittelt werden, 
will man erreichen, daß die Planungen der Fach
ressorts ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit auf
weisen. Das wiederum soll die Prioritätensetzung 
erleichtern.

Bewußte Steuerung

In der Tat haben die bisherigen Erfahrungen ge
zeigt, daß eine rationale Landesentwicklungspoli
tik nur dann sinnvoll ist, wenn Prioritäten gesetzt 
und die landespolitischen Maßnahmen sachlich, 
zeitlich, räumlich und finanziell koordiniert wer
den. Außerdem müssen alle Aufgaben bekannt
20) A rt. 1 B ayLP IG  vom  6. 2. 1970, G V B I. 1970, S. 9.
2 ') Hess. PIG  vom  4 . 7. 1962, G V B I. I, S. 311, i. d . F. vom  1. 6.1970, 
G V B I.. S. 360.
22 ) § 1 A b s. 1 S a a rlä n d isch e s  PIG  vom  27. 5. 1964, A B I., S. 525; 
§ 1 A b s. 1 B u chs tab e  a) S c h le s w ig -h o ls te in is c h e s  LP IG  vom  13. 4. 
1971, G V B I., S. 152.
23) § 1  A b s . 1 B u ch s ta b e  b) S c h le s w ig -h o ls te in is c h e s  LP IG ; §1  
A b s. 3 B u chs tab e  b) S a a rlä n d is c h e s  LP IG .
2‘ ) § 4  Z it ie r  2 R h .-P f. BP IG  vom  14 .6 .1966 , G V B I.. S. 177 i.  d . F. 
vom  5 .3 .1 9 7 0 , G V B I., S. 96; A rt. 1 A b s . 1 Z if fe r  2 B ayLP IG .
” ) § 2 A b s. 1 N ie d e rsä ch s isch e s  R a u m o rd n u n g sG  vom  30. 3. 1966, 
G V B I., S. 69.
24) F r ie d ric h  H a l s t e n b e r g :  Z u r G e se tzg e b u n g  ü b e r d ie
B u n d e s ra u m o rd n u n g , K ö ln  1956, S. 17 f.
2?) M ich a e l J . B u s e :  In te g r ie r te  S ys tem e  s ta a tlic h e r P lanun g .
T h e o re tis c h e  G ru n d la g e n  und  p ra k tis c h e  E rfa h ru n g e n  im  in te r 
n a tio n a le n  V e rg le ic h , B a d e n -B a d e n  1974, S . 173.
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sein, über die finanziellen Möglichkeiten fundierte 
Berechnungen vorliegen und die speziellen Teil
räume eines Landes berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zur Raumplanung, die die räum
liche Umwelt an gesellschaftliche Prozesse anzu
passen sucht, versucht die Entwicklungsplanung 
das immer komplizierter werdende System der 
Gesellschaft durch bewußte Steuerung zu gestal
ten. Sie paßt sich nicht mehr nur den gesellschaft
lichen Prozessen an, sondern setzt ihnen Ziele, 
initiiert Entwicklungen und steuert Abläufe. Die 
Entwicklungsplanung geht also weiter als die vom 
Verwaltungsrecht bisher erfaßten räumlichen Ge
samtplanungen, wie etwa die verbindlichen Raum
ordnungspläne, die sämtliche raumbedeutsamen 
Maßnahmen öffentlicher Träger nach einem be
stimmten Leitbild aufeinander abstimmen sol
len28) und denen sich die Regional- und Flächen
nutzungspläne sowie schließlich die Bebauungs
pläne unterordnen. Nicht nur der Bund und die 
Länder, auch die Gemeinden und Kreise stellen 
in zunehmendem Maße Entwicklungspläne auf, 
die über den räumlichen Bezug hinausgehen und 
auch den Zeitfaktor und die Finanzierungsfrage 
mit einbeziehen.

Wachstumsgerechte Landesentwicklung

Die „Probleme einer wachstumsgerechten Landes
entwicklung in einer infrastrukturgebundenen Ge
sellschaft“ 29) können von der Raumplanung allein 
nicht mehr gemeistert werden. Die Möglichkeiten 
der Landes- und Regionalplanung reichen dazu 
nicht aus, weil sie herkömmlicherweise lediglich 
die Ordnung des Raumes zum Ziel haben, also 
die Flächennutzung 30).

26) V g l. R ü d ig e r B r e u e r :  D ie  h o h e it lic h e  ra u m g e s ta lte n d e  P la 
n un g , B onn  1968, S. 35 ff.
2’ ) D e tle v  M a r x :  V o ra u sse tzu n g e n  und B e d in g u n g e n  e in e r  
w a ch s tu m sg e re ch te n  L a n d e s e n tw ic k lu n g , D ü sse ld o rf 1968, S.1 3.

30) V g l. H e inz  W e y  I : S tru k tu rv e rä n d e ru n g  u n d  E n tw ic k lu n g s 
p la n u n g , in : In s titu t  fü r  R a u m o rd n u n g , 1969, S. 476.

Aufgabe des sozialen Leistungsstaates ist jedoch 
eine weitreichende Landesentwicklungspolitik. Sie 
umfaßt die regionale Wirtschaftsförderung, die 
Sicherung der Vollbeschäftigung durch Arbeits
platzsicherung auch in den vom Strukturwandel 
erfaßten Gebieten, die Verbesserung des Kommu
nikationsnetzes, die Entwicklung von Erholungs
gebieten und den Ausbau der Freizeiteinrichtun
gen, die Entwicklung des Bildungswesens, den 
Ausbau der Einrichtungen des Gesundheitswe
sens und die Bereiche Sicherheit und Rechts
pflege.
Insbesondere auf Landesebene sind deshalb Ent
wicklungspläne erarbeitet worden, die als Infra
struktur- und Aufgabenplanungen nicht nur raum
ordnerische Programme, sondern zugleich Investi
tionsplanungen sind 31). „Zusammen mit raumbe
zogenen Bestimmungen werden Finanzmittel in 
den Feldern von Sozialpolitik, Kulturpolitik, Wirt
schaftspolitik, Verkehrspolitik festgelegt. Während 
in der Raumplanung für sich ein Ordnungsrahmen 
gegeben wird, von dem offenbleibt, wie und wann 
er durch öffentliche Maßnahmen von infrastruktu
reller Relevanz ausgefüllt wird, gelingt es zusam
men mit der Investitionsplanung, vielfältige Fach
aufgaben in ihrem räumlichen Bezug festzulegen. 
Man erschwert Ressortaktivitäten, die den raum
ordnerischen Zielen entgegenlaufen32).“ Erwei
tert man diese Infrastrukturplanung zu einer 
flächendeckenden Aufgabenplanung (Landesent
wicklungsplanung) mit Zeitbezug und verzahnt sie 
zudem mit der Finanzplanung, dann sind die Vor
aussetzungen für eine umfassende konzeptionelle 
Politik gegeben. Die gelungensten Beispiele hier
für sind das Niedersächsische Landes-Entwick- 
lungsprogramm und der Hessische Landesent
wicklungsplan 33).

31) V g l. R a in e r W  a t e r k a m p : P o lit is c h e  L e itu n g  und  S ys te m 
v e rä n d e ru n g , F ra n k fu r t  M a in , K ö ln  1974, S. 209-237.
32) K la u s  K ö n i g :  K o o rd in a t io n  u n d  R e g ie ru n g s p o lit ik ,  in : 
D eutsches V e rw a ltu n g s b la tt.  H e ft 7/1975, S. 235.
33) L a n d e s -E n tw ic k lu n g s p ro g ra m m  N ie d e rsa ch se n  1985, H a n n o ve r  
1973: L a n d e s e n tw ic k lu n g s p la n  H essen  '80, W ie sb a d e n  1970.
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